
      Verfahrensverlauf: 

 
1. Der Stadtrat der Stadt Füssen beschloss am 26.05.2009 die Aufstellung der 

Einbeziehungssatzung für den Bereich Erkenbollingen 
 

2. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss billigte am 02.06.2009 den Entwurf der 
Einbeziehungssatzung und beschloss am 07.07.2009 die öffentliche Auslegung und 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 

 
3. Ortsübliche Bekanntmachung am 23.07.2009 des Aufstellungsbeschlusses und der öffentliche 

Auslegung der Einbeziehungssatzung. 
 

4. Öffentliche Auslegung in der Zeit vom 31.07.2009 bis zum 31.08.2009 und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 

5. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss prüfte am 17.11.2009 die Stellungnahmen aus der 
Beteiligung, billigte die Änderung des Planenwurfs und beschloss die erneute, öffentliche 
Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 

6. Öffentliche Auslegung in der Zeit vom 03.12.2009 bis zum 17.12.2009 und Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. 
 

7. Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss prüfte am 05.01.2010 die Stellungnahmen aus der 
erneuten Beteiligung und beschloss die Einbeziehungssatzung Erkenbollingen als Satzung. 
 

8. Der Satzungsbeschluss wurde am ............................ ortsüblich bekanntgemacht 
 

Mit der Bekanntmachung ist die Einbeziehungssatzung Erkenbollingen in Kraft getreten. Sie 
wird im Rathaus der Stadt Füssen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 

 
 
 
 
        Füssen, den 18.01.2010 
 
 
 
        ........................................................... 
        Iacob, Erster Bürgermeister 


